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Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, mit der die Abfallnachweisverordnung 2012 
geändert wird (ANV–Novelle POP)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Mit der Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 2019 (AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019) wurden 
die bestehenden Ausnahmen von der Erlaubnispflicht für Abfallsammler und -behandler um 
weitere Ausnahmen ergänzt und zudem auch hinsichtlich der Bilanzierungspflicht von 
Abfallsammlern/Abfallbehandlern Ausnahmen geschaffen. In diesem Sinn sollen nun die 
Bestimmungen zur Aufzeichnungspflicht für Abfallersterzeuger und nicht-abfallbilanzpflichtige 
Abfallsammler/Abfallbehandler entsprechend angepasst werden.

Mit der AWG-Novelle Kreislaufwirtschaftspaket wurde als Begleitregelung zur direkt 
anwendbaren EU-POP-Verordnung (Verordnung über persistente organische Schadstoffe) 
die Anwendung der Begleitscheinbestimmungen bei Übergaben sowie Beförderungen von 
(gefährlichen und nicht gefährlichen) POP-Abfällen vorgesehen. Dazu sollen nun die 
Regelungen zum Begleitscheinverfahren um die notwendigen Vorgaben für POP-Abfälle 
ergänzt werden. 

Aus der Sicht der BAK bestehen zu beidem keine Einwände.
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